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b) Mitteilung des Generalsekretärs zur 'Obennittlung der 
Berichte des Sooderberichterstatters der Menschenrechts
kommission Ober die Menschenrechtssituation in Ruanda"'; 

c) Mitteilung des Generalsekretiirs zur 'Obennittlung des 
Berichts des Beauftragten des GeneraIsekretil fOr Binnenver
triebenel26

; 

d) Mittei\ung des GeneraIsekretii zur 'Obennittlung des 
vorUlufigen Berichts der Ad-hoc-Arbeitsgruppe von Snchver
ständigen fOr das südliche Afrika"". 

49/455. Verstilrkte Koordluierung innerhalb des Systems 
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Men. 
scheurecltte 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 beschloß 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Dritten Aus
schusses128 den Resolutionsentwurf mit dem 1ite1 "Verstlirkte 
Koordinierung innerhalb des Systems der Vereinten Nationen 
auf dem Gebiet der Menschenrechten der Arbeitsgruppe des 
Dritten Ausschusses zur weiteren Behandlung zuzuweisen. 

49/456. Menschenreehfsfragen: Umfe-ooe VerwIrkU. 
clumg der ErkIlinmg und des AktIoDSJIrogramms 
von Wien und cJfesbeziIglfch Anscltlußmaßnahrnen 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 beschloß 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Dritten Aus
schusses128

, den Unterpunktd) von Punkt 100 mit dem TItel 
"Umfassende Verwirklichung der Erkll!rung und des Aktions
prognunms von Wien und diesbezligliche Anschlußmaß.. 
nahmen" zur weiteren Behandbmg während der neunund
vierzigsten 'Thgong auf der Thgesordnung zu be1assen, damit 
die Arbeitsgruppe des Dritten Ausschusses ihre Arbeit wlih
rend des letzten Teils der Tagung fortsetzen kann. 

49/457. 'Jbdesstrafe 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 nahm die 
General\'C1'S8lDllllung Kenntnis vom sechsten 'lbil des Berichts 
des Dritten Ausschusses"'. 

49/458. Freiwilliger Fonds der Vereinten NatIonen fiir 
autoehthone Bevillkenmgsgroppe 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 beschloß 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Dritten Aus
schussest30

, nach Kenntnisnahme des Berichts des Generalse
kretärs Ober den Freiwi11igen Fonds der Vereinten Nationen fOr 
autochthone Bevölkerungsgruppenl31

, 

... A/49JS08-S1J994Il1S7 uod Add.1.: sielte OJIIdaIReconIs ofths SecuriIy 
CouncII, Forty-ninIh y.",.. SupplsMntforOclober. Novemberond December 
1994. I)okmnente S/1994/IIS7 uod Add.1. 

." A/49f.538. 

.., A/49f.543. 
'" A/49/610/Add.4, ZIfTer 15. 
m A/49/610/Add.5 • 
... A/49/613/Add.I, ZIfTer 11. 
'" A/491536. 

a) Regierungen, nichtstaat1iche Organisationen und 
Vertreter von autochthonen Bevölkerungsgruppen aufZufor
dern. die Entrichtung von Beitriigen an den Fonds in Erwligung 
zu ziehen und die Tätigkeit des Fonds breiten Kreisen bekannt· 
zumnchen; 

b) den GeneraIsekretII zu ersuchen, der Generalversamm
\ong auf ihrer einundfllufzigsten 'Thgong Ober die Situation des 
Freiwi11igen Fonds fOr autochthone Bevölkerungsgruppen 
Bericht zu erstatten. 

49/459. Arbeitsplan des Dritten Aussehusses und Zwei· 
jabres-Arbeltsprogramm des Ausgehmrses fiir den 
Zeitraum 1995-1996 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 billigte 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Dritten Aus
schusses132 gemIIß ihren Resolutionen 45/175 vom 18. De
zember 1990 und 461140 vom 17. Dezember 1991 den 
Arbeitsplan des Dritten Ausschusses und dessen Zweijahres
Arbeitsprogramm fOr den Zeitraum 1995-1996, die in den 
Anlagen I und 11 zu diesem Beschluß enthalten sind. 

ANLAGE I 

Arbeitsplan des Dritten Aussehmrses 

A. RICIITLINIBN FÜR Dm BESCHRÄNKUNG DER 
REDEZBlT Bm ERKLÄRUNGEN 

1. Gemäß Rege1106 der Geschäftsordnung der General
versammlung und Ziffer 22 des Beschlusses 34/40 der Ge· 
neral\'C1'S8lDllllung nber die Rationalisierung der Verfahren 
und der OrganisatIon der Genera1\'C1'S8lDl11lung soll der 
Vorsitzende des Dritten Ausschusses zu Beginn jeder 'Thgong 
dem Ausschuß vorschlagen, die Redezeit zu bescbrllnken. 

2. Nach den Resolutionen der Generalversammlung 
45/175 vom 18. Dezember 1990 und 461140 vom 17. Dezem
ber 1991 Ober die Rationalisierung der Arbeit des Dritten Aus
schusses sollen die von den Delegationen oder im Namen von 
Gruppen von Delegationen und von Amtstriigern des Sekreta
riats abgegebenen Erklärungen 15 Minnten nicht nberschrei
ten, sofern der Ausschuß zu Beginn der 'Thgong nichts anderes 
beschlossen hat Diese Beschränkung der Redezeit muß mit 
einem gewissen Grad an Flexibilitiit gegennber a\len Rednern 
angewandt werden. Um Zeit zu sparen, wird a\len Rednern 
nahegelegt, Selbstdisziplin zu nben, insbesondere denjenigen 
Delegationen, die einer Gruppe angehören, in deren Namen 
bereits eine ErklIlrung abgegeben worden ist. Aus praktischen 
GrlInden sollen Gruppenerklilrungen möglichst am ersten Thg 
der Erörterung eines Punktes oder Unterpunktes abgegeben 
werden. In diesem zusammenhang ist daraufhinzuweisen, daß 
die rechtzeitige Verteilung der Dokumentation in Überein· 
stimmung mit der Geschäftsordnung der VersammIung 
insofern wichtig ist, als sie es den Delegationen ermöglicht, 
sich frIIhzeitig in die Rednerliste einzutragen . 

'" A/49/603, ZIfTer 9. 




